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Hofkirchen i.M., 15.11.2024 

Zahl: Gem 207-23/5-2024 

 

KUNDMACHUNG 

Gemäß § 94 (6) der Oö. Gemeindeordnung 1990 idgF wird kundgemacht, dass der Gemeinderat in 

seiner am 09.10.2024 abgehaltenen Sitzung nachstehende die Öffentlichkeit berührende Beschlüsse 

gefasst hat. 

Ortsentwicklung – Leerstandskonzept gemeinsam mit den Gemeinden Lembach und Nieder-

kappel; Beschlussfassung. 

Die Teilnahme am Aktionsprogramm „Leerstands- und Brachflächenrevitalisierung, Orts- und 

Stadtkernbelebung“ im Rahmen des Kooperationsraums Lembach – Hofkirchen – Niederkappel 

sowie der zugrundeliegende Kooperationsvertrag und der Einsatz von Eigenmitteln  mit ca.6.400 € 

wurde einstimmig beschlossen  

Vereinbarung hinsichtlich der Gewährung eines Fahrtrechts über das gemeindeeigenen 

Grundstück Nr.5021, KG. Hofkirchen i.M. für das Grundstück 5019, KG Hofkirchen; Ge-

nehmigung der Vereinbarung. 

Die Vereinbarung mit dem Besitzer des Grundstückes 5019, KG. Hofkirchen i.M. hinsichtlich eines 

Fahrtrechts über die gemeindeeigene Parzelle 5021, KG. Hofkirchen i.M. wurde einstimmig ge-

nehmigt werden. 

 
 

Der Vizebürgermeister: 

 
Martin Mairhofer 

 

Angeschlagen am  18.11.2024 

Abgenommen am  03.12.2024 
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